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Ostfriesische Mennonıiıten den kriegerischen Zeiten des
18 Jahrhunderts

Geschichtsbücher geben die großen Zusammenhänge wieder Wıe Jebendig
1aber wiırd Geschichte, WIL S1IC ıhrer Auswirkung aut das täglıche
Leben erfahren!
Für weıiter zurückliegende Zeiten sınd WIL: dabei aut Archivalien ANSCWI1C-
SC  . Durch Umstände 1ST das rchiv der Mennonitengemeinde eer-
Oldenburg dieser Beziehung recht reichhaltıig un: oibt viele Hınweise
darüber, WIC sıch die Gemeinde Leer, WIC sıch die Mennoniten ÖOst-
triesland über die Jahrhunderte, der sıch wirtschafttlich un: politisch
schnell verändernden Umwelt Leben hiıelten
Die Archivalien ZC1ISCN AKTEE diesem Thema

Dıie Mennonıitengemeinde eer der eit VO  3ü ıhr erfolg-
reiches Bestreben, preufßischer holländischer un: französischer Herr-
schaft den Status QuUO erhalten

die Gemeinde ZUr eıt der Befreiuungskriege, der S1IC ihre Mitglieder
VOmMmm Dienst Landwehr und Landsturm ftreikauft

dıe Gemeinde der eıt VO  3 1827 biıs ZU Ende des Jahrhunderts
der NI die Anerkennung als evangelısche Kırche und für ıhre Mitglieder
die volle politische und bürgerliche Gleichberechtigung anstrebt
Jedem Abschnitt wırd C111 Hınweis auf die politischen und wirtschafrtlichen
Gegebenheiten vorangestellt

Die Mennonitengemeinde eer der eıt ‘“VO:  S 1744 1Er

Könıg Friedrich I8l der Ostfriesland als preußische TOV1NZ übernommen
hatte, bestätigte 21 1744 die Konvention INIT den Ostfriesischen
Stäinden Für die Mennoniıten wichtige Punkte darın keine Rekru-
tıerung, keine VWerber, keine Eınquartierungen Das War eshalb wichtig,
weıl die Mennoniıten der eıt alten Prinzıp der Wehrlosigkeit fest-
hielten, die iıhnen VO  e} Generatıiıon Generatıon durch die ostfriesischen
Fürsten zugestanden worden Wr Auch Friedrich 1{1 gab ıhnen
1745 C1iNen Schutzbrief, dem ıhnen freije Religionsausübung zusicherte.
Jede Gemeinde sammelte dafür 1350 holländische Gulden (500 Reıichstaler)
Vo  3 den Mitgliedern C171 und zahlte S1C die Regierungskasse.



Erstaunlicherweise blieb Ostfriesland während dieser ersteh preußischen
eit und der Krıege VO Rekrutierungen und Werbern fre1. KOönı1g
Friedrich Wilhelm Ir bestätigte 1/87/ die Konvention mM1 den
Ostfriesischen Ständen.
So lebten die ostfriesischen Mennoniıten relatıv ruhig, bıs auch Ostfriesland
VO  . den Folgeerscheinungen der Französischen Revolution und den Er-
oberungskriegen Napoleons ertfaßt wurde
Im Februar 1795 SIESTICH die Franzosen linksemsischen Rheiderland über
die Engländer die sich auf das rechte Emsuter zurückzogen und da ZAHT:

Verteidigung einrichten Fur DA Tage benutzten englische Soldaten die
Mennoniıten Kirche Leer als Quartier Nach der Schaden-Rechnung über
141 holländische Gulden Zerstorten S1IC dabei CIN15CS
Am 1795 schlossen Frankreich und Preufßen Nnen Separat-Frieden,
preußische Truppen besetzten Ostfriesland un Handel und Schiffahrt
fen wieder frei Nach dem Frieden Basel kam 798/99 sSso  Q

Hochkonjunktur für den Seehandel Emden un Leer, VO  - dem auch
mennonitische Handelshäuser profitierten
ber collte bald anders werden! Frankreich erkliärte 180  e
England den Krıeg, und England blockierte darautf die Nordseeküste Zum
Übertflufß kam LLU  e 7zwiıischen England und Preußen Nn Hannover
Streitigkeiten England beschlagnahmte oder kaperte Aprıil 1806
163 ostfriesische Schitte Das War auch für die mennonitischen Handels-
häuser Emden und eer C1nNn großer Verlust
Das Jahr 1806 War überhaupt ereignisreich preufßische Truppen verließen
Ostfrieslan Frankreich erklärte Preußen den rıeg und beschlagnahmte

ostfriesische Schiffe, un 75 1806 rückten holländische Truppen
eer e1in Die Kontinentalsperre begann, un Wr jeder Handel VON

Ostfrieslan Aaus stillgelegt Schleichhandel un: Schmuggel hatten Nnu  (n ıhre
große eıt
Nach dem Frieden VO  - Tilsit S 1807 wurde Ostfriesland 14 1808
tejerlich als Departement das Königreich Holland aufgenommen
Vom Jahrhundert hatten die Mennoniten jährlich 45Ri= nıcht BETINSC
Summe als Schutzgeld entrichtet Davon befreite SiIe Önıg Ludwig Napo-
leon 1808
Kaiser Napoleon Wr autf die Holländer un Ostfriesen nıcht gul SP.
chen Er bezeichnete S1C als Krämer, dıe iıhr Interesse höher als den aufge-
ZWUNgCHNEN Patrıotismus stellten Vor allem sStorte ıhn der Schleichhandel
denn beeinträchtigte Pläne als Monopolist des Welthandels CIND-
findlich Deshalb gliederte 1810 das bisherige Königreich Hol-
and als Gouvernement SC11H Kaiserrei C1in Aus den Ostfriesen wurden

Ostemser die iıhre amtlıiıchen Schreiben Deutsch un Französisch ab-



ftassen sollten. Die ostfriesischen Beamten mußten sıch 1U  - nach dem Hollän-
dischen auch mI1t dem Französıis:  en 1n Theorie und Praxıs auseinanderset-
zen Das mu auch erwähnt werden: Bıs auf dıe Spitzen 1m Gouvernement
un: 1n den Arrondissementen fast alle Beamtenstellen miıt „altge-
dienten“ Holländern bzw. Ostfriesen besetzt.
Napoleon rauchte Soldaten und noch einmal Soldaten. SO wurden auch 1n
Ostfriesland Von 811 bis 1813 durch kaiserliche Dekrete über 2000 Re-
kruten ausgehoben. Dıie Mennoniten auch 1ın dieser eIit nach iıhren
Religionsgrundsätzen VO Dienst mıiıt der Wafte efreit und wurden NUr
um Artillerie-Train „gezogen“”. urch Stellung eines Ersatzmannes konn-
ten S1Ee sıch davon treikaufen.
Nach dem Rußlandfeldzug und nach der Völkerschlacht bei Leipzig über-
sturzten sıch auch 1n Ostinesland die FEreignisse des Jahres 1813 Dıie Tan-

verließen tlüchtend das Land, für eın paar Tage russische Sol-
daten anwesend, dann kamen die preufßßischen Truppen, un: amn 11 1813
erklärte Herr Von Baruth Ostfrieslan wıeder Zur preußischen TOVINZ.
Nachzutragen 1St noch, daß VO:  3 den Holländern bzw Franzosen fast alle
alten ostfriesischen Institutionen aufgehoben oder umgewandelt wurden

bis autf den retormierten (oetus 1n Emden und das lutherische Konsisto-
f1um 1n Aurich
Soweıit der Überblick 7A5RE politischen Lage.
Schwerwiegend für die ostfriesischen Mennoniten WAar der Betehl Napoleons
VO 1801, nach dem das Kiırchen- un das damıt zusammenhängende
Schulwesen NEeEUuU geordnet werden sollte. Dıiıeser Befehl wurde 1806
auch in Ostfrieslan: wirksam. Das bedeutete: Den Kirchengemeinden sollte
die wirtschaftliche Selbständigkeit und dl€ Verantwortung für die Armen un
Notleidenden SCHOMMECN werden. Am 1808 legte Ludwig Napoleon,
der König VO Holland, 1n eiınem Dekret U, A fest:
Art Die Geistlichen, die bisher nıcht VO Staat unterhalten worden
sind, erhalten das Gehalt VO Staat: WeNn das dıe Fınanzen zulassen.
Art Die kirchlichen Besiıtzungen, Aaus denen bisher den Geıistlichen das
Gehalt gezahlt wurde, werden dem Staatsschatz übertragen, Aaus dem dann
dıe Geistlichen das Gehalt bekommen.
Art Alle Zuschüsse Personen oder Institutionen sollen dem Magıstrat
gemeldet werden, damit alle Konfessionen gleich behandelt werden können.
Art lNe nıcht-kirchlichen Einrichtungen für die AÄArmen sollen bestehen
bleiben.
Art In Zukunft sollen keine Pensionen kırchliche Amtsträger oder
deren Wıtwen gezahlt werden. Dıe Kassen, Aaus denen sie bisher die Pen-
sıonen bezogen, werden mıt dem 1810 dem Staatsschatz übertragen.
Nun beginnt das große un lange Hın und Her zwischen den einzelnen Be-



hörden und dem Kirchenrat. Ales 011 angegeben un erfaßt werden.
S50 berichtet 7LE der Kirchenrat dem Amtsgericht 1808

Das Vermögen der Armenkasse esteht Aaus ausgeliehenen Kapitalien in
She VO  =) hf 8268 (hf holländische Gulden)

Das Einkommen der Armenkasse besteht AaUuUSs den Zıinsen in She VO  =)
hf 372() und den Kollekten in Söhe VO  3 hf 450

Zur eıt hat _ die Gemeinde Arme betreuen.
Obwohl sıch 1n der Gemeinde keine haussitzende AÄArme befinden,

1st damıiıt rechnen, da{iß siıch durch die Zeitumstände ein1ıge Mitglieder
arbeitslos melden werden.

Dıie Armen erhalten wöchentlich Geld, Butter, TOt USW.,y, jahrlich wer-
den ıhre Miıeten gezahlt un S1e mMiıt Bekleidung und Torfo

Dıie Ausgaben für die Armen belauten siıch jährlich auf hf 600 Wahr-
scheinlich wırd sıch die Mitgliederzahl der Gemeinde verringern un da-
durch 1n der Armenkasse eın Mınus entstehen, das durch höhere Kollekten
aufgetangen werden kann.
Der Kirchenrat hinzu: Bisher erhielt sich die Mennonıtengemeinde
selbst. SO e  moöge bleiben!
Dann meldet siıch der Landdrost AUS Aurich 1809
Der Kaıser estimmte ın seiınem Dekret VO 1809, dafß kein Bewoh-
DEeTr MIt Abgaben oder Steuern tür die Erhaltung VO  w Kirchen un dazu-
gehörigen Einrichtungen belastet werden darft. Ob das geschieht, darüber
11 der Landdrost unterrichtet werden.
Napoleon dl seinen Befehl VO  - 1801 durchdrücken. ber wollen das dıe
Behörden? Die Gemeijnden in eer wollen das jedenfalls nıcht. Sıe verzö-
SIN und verfassen Eıngaben und nıcht NUur die Mennonıiten, sondern
auch die Katholiken, Lutheraner und Reformierten. Lutheraner und Refor-
mierte unterhalten Armen- oder Gasthäuser, die Mennoniten nıcht.
Wegen der Kuriosität se1l ein Protokall VOM 1811 erwähnt. Danach
einıgten sıch die Armenvorsteher der Gemeijnden über die Verteilung VO  —$

ırgendwie beschlagnahmten ht 1900 W1e folgt
Reformierten ht 628 Stüber
Lutheraner hf 9034 Stüber
Katholiken hft B7 14 Stüber

hf 94 StüberJuden
Mennoniten ht 13 Stüber

Wahrscheinlich 1St dle Summe nach der Anzahl der Armen 1n den einzelnen
Gemeinden verteilt worden.
Auf ıne Anfrage des Maıre (Bürgermeıster) Gross antwortet der Kırchen-
vorstand 1811



EIf Personen, Jahren un über Jahren, werden mıiıt
hf 1068 Stüber unterstuützt. Die Zinsen Aaus den Kapitalıen betragen
hf 184 Dıie Gemeinde 1St weder durch gewöhnliche noch durch besondere
Betrage VO  e der Kkommune unterstutzt worden. Das Mınus der Armenkasse
wird durch Beiıträge VO  3 der Gemeinde gedeckt.
Nach der Umstellung auf den französischen Münzfufß berichtet der Kirchen-
rat 11 RT
Sämtliche Arme un: Notleidende werden 1n ihrer Wohnung unterstutzt.
Dafür besitzt die Armenkasse 185 Francen. Die Zinsen davon, nämlich
386 Francen, decken Zr Teil die Ausgaben. Das Miınus wırd VON der
Gemeinde
An demselben Tag reichte der Kirchenrat auch die VO Präfekten angefor-
derte Aufstellung über Kırche, Pastorenhaus, Grundstücke, Einnahmen un:
Ausgaben ein un merkte
Diese Autfstellung wurde 1808 dem Konsistorium nıicht übersandt, wei] die
Gemeıinde ınfter fürstlicher, preußischer und holländischer Regierung als
Sekte betrachtet wurde un keiner elit dem Ostfriesischen Konsistorium
unterstand.
Der Kirchenrat Orjlentlerte sıch auch bei der Verwandtschaft 1in Amsterdam
nach dem Stand der Dınge. Der Bruder des Claas Rahusen schrieb

1811 Es wırd nıcht mehr ZU Eınzug der Kapıtalıen der Armen-
kasse kommen. Und auch der Unter-Präfekt Aus Emden außerte sıch

1812 1ın dem Sınne:
Die Armenvorsteher der lutherischen und reformierten Gemeiuinde 1n eer
reichten eın Gesuch mıiıt dem Inhalt ein, die Verwaltung des AÄArmenwesens
bei der Gemeıinde belassen. Der Unter-Präfekt hatte nıe die Absicht, den
bestehenden Zustand verändern. Andererseits sieht das Gesetz dle Ver-
einıgung aller Verwaltungen MT Dies (esetz aber CMa SEl 1LUFr der Kaiser
andern.
So emptahl auch E der Maıre dem Kirchenrat, inmen mi1t
den anderen Gemeinden den Kaıiıser die Anfrage richten, ob die fran-
zösiıschen Gesetze auch in dem holländischen Departement angewandt Wer-
den mussen.
Im etzten Schreiben des Armenvorstehers den Bürgermeister, amn

1812 wurden die Finanzen der Armenkasse dargestellt: Kapıtalien:
hf 4850, Zinsen: hf 184
Offenbar hatten d1e staatliıchen Instiıtutionen andere Sorgen un Aufgaben,
als sich MIt einer nebensächlichen oder überflüssigen Sache w1e die
„Gleichschaltung“ aller Verwaltungen befassen.
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Veriolgen WIL das Armenwesen der Mennonitengemeinde eer weilter, dann
finden WITLr 1111 Archiv, daß die Armenvorsteher VO  . 1845 bis 1866 die Ab-
rechnungen über den Bürgermeıster dem Landdrosten vorlegten
Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches kam ZU etzten, aber
u  w erfolgreichen Gritf nach der Armenkasse ach dem (zesetz un nach
dem Wiıllen des Oberpräsidenten sollte die Umwandlung kommu-
nalen Armenverband 31 1871 abgeschlossen SC11M

Am 28 1871 verkündete der Landdrost den Armenvorstehern
1)as Vermögen der mMenNNONItIS:  en Armenkasse geht 1871 die
Stadt Leer über Es esteht 2AUS Immobilien un Aktiva Söhe VO  -

3041 Reichstaler.
Dagegen protestieren nıcht NUur die Mennonıiten, und wiırd 1Ne „Kom-
1551011 ZUr Regelung des Armenwesens 1 Ostfriesland“ konstitulert.
Dıie VIieT Gemeinden 1ı eer verweigerten die freiwillige Herausgabe des
Armenvermögens, und verfügte der Landdrost 28 18FE
Der Magıstrat wird aufgefordert das Vermögen innerhalb VO  e VIier Tagen
anzutordern Geschieht d1e Herausgabe nıcht dann 1SEt jedes Mitglied des
Kirchenrats mM1 100 Reichstaler bestraten Für die Einziehung der Gel-
der stehen dem Magıstrat die Fxekutiıv Personen ZUT Verfügung
Aber VOFrerst wurde 18L NT dem Regierungs-Ässessor und dem
Bürgermeıster verhandelt und e1in Vergleich aufgestellt Dıie obengenannte
Kommissıon hatte sich inzwischen aufgelöst und mu{fte der Landdrost
un! schliefßlich das städtische Kollegium diesem Vergleich nach CIN1ISCIN Hın
und Her ZzZustimme Endlich wurden 23 1874 VO  - dem Kırchenrat
1500 Reichstaler Reichstaler Zinsen der Stadt eer übergeben
Von den Armen der Gemeinde lebte NUuUr noch die 82jährige Greetje Hey-
kamp,die C1M Jahresgeld VO  . Reichstaler ı Borromäus-Hospital
wohnte.

Die Mennonitengemeinde Leer ZUY eıt der Befreiungskriege
Die Kunde VO  m der Völkerschlacht bei Leipz1ig wurde 11 Ostfriesland mi1t

Jubel aufgenommen Schnell zeichnete sıch H16 Wende ab Schon
13 1813 erreichten VO Osten her fliehende französische Beamte MI

Famıilien un Gepäck eer und schifften sich C111 ach dem Durchzug VOI

900 französischen Soldaten wehten 11 1813 die preußischen Flag-
SCNH VO  3 den Türmen Leers,;, un 65 wurde laut und lange gefeiert
Offiziell WAar 11 1813 die Besatzungszeıt eendet He wurden VO  —$

dem Eid auf Napoleon entbunden und ‚8305  a wieder preußische Unter-

Der Preußenkönie Friedrich Wi;lhelm H4 hatte 1813 Zur Bildung
VO  — Landwehr und Landsturm aufgerufen Die Mennoniten wollten mMit
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ihrer relig1ösen Überzeugung, die den Dienst MI1t der Waffe ablehnt, nıcht
in Konflikt kommen, andererseits aber auch als Patrıoten angesehen un
als solche tätıg yverden. Wıe s1e dies Problem lösten, davon xibt das Archiv
Kunde
Als erstes sandten sS1e 1ne Eilstafette 1n das Hauptquartıier des Königs nach
Frankfurt mMIt einer Petition, in der der König vyebeten wird, die Menno-
nıten nıcht ZUr militärischen Landwehr hinzuzuziehen.
Am 1813 erklärte sıch der Kirchenrat dem Gouverneur VO  } Vincke
gegenüber bereıit, nach iıhrem Vermögen dem Staat helfen. Der König
hatte nämlich in einem Handschreiben VO 1813 die Bıtte der Men-
nonıten erfüllt. Trotzdem Mennoniıten ZAZUuUSs Emden un: Leer ZUF
Blockade nach Deltz1jl geschickt worden. Dagegen wandte sich der Kirchen-
TAat 1813 und torderte den Major auf, diese Mennoniıten uln-

verzüglıch MIt Freıpässen iın die Heımat senden.
Inzwischen hatte auch der Bürgermeıster VOon Leer entsprechende Anwelı-
SUNSCH erhalten, und forderte 1814 den Kirchenrtat AUuf, den
Personenstand und das Vermögen der Miıtglieder lıstenmäßig vorzulegen.
Der Landrat des Kreises teilte 1814 dem Kırchenrat mıit:
Die Entschädigungssumme für die Befreiung VO Dienst bei Landwehr und
Landsturm 1St VO der Landes-Direktion des Gouvernements in Uunster für
sämtliche Mennoniten des Emder reises aut 950 Reichstaler in old
festgesetzt worden. Der Hauptempfänger 1n Emden wird diese Gelder erI-
heben
Dieser Hauptempfänger sandte 1814 dem Kirchenrat 1ne Listé
mit den Namen VO  $ Mitgliedern, die innerhalb von Tagen 0]010
Reichstaler zahlen sollen
Gegen diese hohe Belastung wandten sich die osttriesischen Mennoniten
51 1814 1n einem Schreiben den Landes-Direktor. Darın heißt u.
Dıie Mennoniten wollen als brave Bürger und nach iıhrem patriotischen
Selbstverständnis 1n dieser verhängnisvollen eıt Zur Verteidigung des NVas
terlandes nach ihrem Vermögen tätıg se1n, sich 0S dabei auszeiıchnen.
Das königliche Handschreiben VO 1813 weılse darauf hın, siıch mi1t
den Mennoniten 1n Verbindung setzen un über ihren Beitrag Zur Ver-
teidigung des Vaterlandes verhandeln. Das se1 bedauerlicherweise nıcht
geschehen. Im Gegenteil! Es scheine > als ob dem Landes-Direktorium die
Grundsätze un Besonderheiten einem Regulativ 1ın dieser Sache unbe-
kannt selen. In den Staaten zwischen Weichsel und Memel existliere eın ol-
ches Regulativ. Dort leben 860 Mennoniten in unzweiıtelhaft größerem
Wohlstand als in dieser Provınz. Diese Mennoniten sollen für die Freistel-
lung VO Militärdienst 01010 Reichstaler 1n Raten zahlen, also eitw2

Reichstaler PTo Person. In der Provinz Ostfrieslan leben Nur 500 Men-
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nonıten. Von diesen könnten NUr wenıge Landwehr und Landsturm e1in-
SCZOSCH werden. Darum werde dem Mılıtiär-Gouverneur und dem Direk-
torı1um einleuchtend se1N, wenn dle Mennonıten über die Forderung, sofort

O50 Reichstaler 1in old zahlen, aufßerst befremdet selen. Es wırd
darum gebeten, dieser Erklärung der ostfriesischen Mennoniten Aufmerk-
samkeit schenken.
Darauft reagıerte der Landes-Direktor nıcht, un: wandte sıch der Kır-
chenrat 1814 das (GGSouvernement un führte \8 A A Aaus: Das Ver-
hältnis der Mennoniten 1n Ostfriesland denen 1n anderen königlichen
Staaten beträgt höchstens Das hätte auch autf die 01010 Reichs-
taler angewandt werden mussen.
Aus wahrhaft patriotischem Geıist 111 die Gesamtzahl der Mennoniten ein
treies Opfer VO  3 01010 Reichstaler auf den Altar des Vaterlandes legen.
Der Militär-Gouverneur un der Landes-Direktor yingen scheinbar darauf
e1n; scheinbar, weil der Hauptempfänger amn 1814 die Einzahlung
der ursprünglich festgesetzten Summe bis Ar 1814 torderte.
Am 1814 ädt der Landrat VO  — Emden den Kirchenvorstand ZUuU

nach Emden 1n. In dieser Konferenz mıiıt dem Landrat verhandelten
die Vertreter der Gemeinde Aaus Emden un AZus eer. In dem Protokoll
wurde festgehalten:
Es handelt sich nıcht un ine Entschädigung für die Befreiung VO Dienst
bei Landwehr und Landsturm, sondern un einen patriotischen Beıtrag, den
der Staat bıllıgerweise verlangen kann.
Das Angebot, 01010 Reichstaler zahlen, wırd erneuert. Dabe;i wıesen
die Vertreter der Gemeinden noch einmal aut das Verhältnis hın
und Sagten:
Die Mennoniıten könnten zewifßß noch mehr Cun, Wenn s1e nıcht ZUuU größten
Teil Kaufleute waren, die durch die unglücklichen Umstände der etzten
Jahre ein beträchtliches Vermögen verloren hätten. 1805 sınd ihnen fast
alle Schiffe VO  a England WeESZgCNOMMECN worden. 1806 wurden auch jenen,
die siıch miıt den Schiffen nach Frankreich abgesetzt hatten, die Schiffe be-
schlagnahmt.
urch diese Konferenz WarLr alles geregelt. Der Landrat schrieb 25
1814 den Kirchenvorstand:
Das GGouvernement hat sich Nn der eingetretenen Waffenruhe und weil
LU wenıge Mennoniıten den Kriegsdienst hätten tun können, veranlaßt g..
sehen, den anfänglichen Betrag für die Befreiung VO Dıiıenst bei Landwehr
un Landsturm VO  e’ 060 aut 01010 Reichstaler herabzusetzen. Das C3OU=
vernemen miıt Recht, anzuerkennen, dafß dies Entgegenkommen
verdient sel1l.
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ach dem Berechnungsmodus zahlen die Mennoniıiten des Emder Kre1ises
.0 Reichstaler Dieser Betrag oll durch die Vorsteher autf die einzelnen

Gemeinden unpartelisch verteılt werden Die Verteilungsliste 1STt dem Land-
Pr vorzulegen
Das geschah Und zahlten die Nnun 25 Mennoniten Leers anstelle der
18 01910 861 Reichstaler und 25 Schaf
Durch ıhr geschicktes Vorgehen hatten die Mennoniten 7weıerle1 erreicht.
Einmal War die anfänglich verlangte Summe autf C sinnvolles Ma{fiß redu-
‘9 z andern War diese Summe nıcht als C1I VO Staat auferlegter,
sondern freiwillıg gegebener Beitrag erklärt worden.

Dıie Mennonitengemeinde eer der eıt “O  - 1827 his 1908

Am 1815 wurde dem Geheimabkommen VO  . Reichenbach Ostfries-
and Von Preußen das Königreich Hannover abgetreten und dies Ab-
kommen VO Wıener Kongrefß bestätigt
Die Ostfriesen IN1IT dieser Veränderung urchaus unzufrieden; enn
diese Regierung hatte außer an Steuern und Abgaben n  5 Interesse
Ostfriesland. Die Emshäten wurden gegenüber Weser und Elbe vernach-
Jässiıgt Die ı Wıener Vertrag zugesicherten Rechte und Freiheiten der ÖOst-
riesen mufsten aufgegeben werden
Im Juni/Julı 1866 kämpfte Preußen SC  Q Osterreich Hannover stand aut
der Seite der Verlierer
Schon an Z 1866 als preußische Kanonenboote VOTL Emden auftauchten
War mMiIt der hannoverschen Herrschatt praktisch vorbei In den tolgen-
den Tagen wiederholte sich das Ostfrieslan: w as schon einmal 111 den
Novembertagen 1813 erlebte Dıie Preufßen wurden mMIi1t Jubel begrüßt
Vom 1866 War Ostfrieslan: selbständiger Regierungsbezirk 1NNer-

halb der TOvVvIınz Hannover
In diesem Zeitabschnitt vollzog sich bei den ostfriesischen Mennoniten
Entscheidendes, nämlich die Abkehr VO alten Prinzıp der Wehrlosigkeit
ber die relıg1ösen oder ethischen Gründe dafür x1ibt das Archiıv keinen
Hınvweıs ohl aber darüber, 1988080 welchen Schwierigkeiten sıch die G€&E-
meıiınde bei dem Erwerb der vollen bürgerlichen und polıtischen Rechte für
hre Mitglieder und bei der Anerkennung als evangelische Kirche ause1n-

andersetzen mußte
1822 hatte der Ön1g VO Hannover verfügt daß qualifizierte ostfriesi-
sche Mennoniıten bei der Verwaltung städtischer, admıiniıstratıver Posten -
gelassen werden können un daß die Mennoniıten künftig alle Rechte WIC

die Bürger der Hauptkonfessionen hätten
1824 verkündete TE Druckschrift des Mınısteriums Aaus Hannover den

Artikel der Deutschen Bundesakte VO 1815
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Dıie Verschiedenheit der christlichen Religionsparteien begründet keinen Un-
terschied iın dem Genuß der bürgerlichen un: polıtischen Rechte
1827 protestierten noch einıge Mennoniten die Wahl eines Glaubens-

als Deputierter des Landtages. Das geschah ohl in Erinnerung
das alte Prinzıp der Niıchtbeteiligung der Obrigkeıit. In demselben

Jahr erfuhr ein anderer Mennonıt, daß als gewählter Deputierter VOonNn
der Stände-Versammlung iın Aurich ohne Begründung ausgeladen wurde.
Dıie früher für die Mennonıiten bestehende Befreiung VO Miılitärdienst WaTtr
durch das Allgemeine Militärgesetz VO 14 1820 aufgehoben worden.
Das teilte 14 1831 der AÄAmts-Assessor rofß seiınem Schwager
Hermann Rahusen mit un führte weıter Aaus‘
Es 1St sowohl zeitgemäfß w1e illig, da{fß die Mennoniıten 1n den Genuß aller
bürgerlichen und politischen Rechte kommen un damıt den Bekennern
der 1m Königreich anerkannten Kırchen gleichgestellt werden. Diese Gleich-
stellung wırd aber VO  3 der Regierung nıcht angestrebt. Das geht klar Aaus

des Kap und des Kap des ntwurtes eines Staatsgrundge-
SeEefzZzes hervor. Wenn einige Mennonıiten der Meınung sind, sS1e esäißen
nach Art der Wıener Bundesakte un der Verordnung VO 1824
die volle Rechtsgleichheit, dann 1St diese Meıinung talsch,; weıl die Menno-
nıten als ıne Sekte und nıcht als ine VO Staat anerkannte christliche Ke:
lıgionspartei betrachtet werden. Damıt entfallen auch für die Mennoniten
das aktıve und passıve Wahlrecht, das Recht auf öffentliche Ämter USW. LEr
empfiehlt, das Miıniıisterium einen Antrag auf authentische Interpretation
der Verordnung VO 1824 stellen. Sollte Ss1e für die Mennoniten
nachteilig ausfallen, dann kann immer noch die Bıtte völlige Rechts-
gleichheit vo.  en werden.
Weil] also die Mennoniıten nıcht einer VO Staat anerkannten christli-
chen Religionspartei gehörten, esaßen s1e auch nıcht die bürgerlichen und
politischen Rechte der anerkannten christlichen Religionsparteien, nämlich
Katholiken, Lutheraner un Reformierten.
Um diesem Mangel abzuhelfen, wurden in der Folgezeit Petitionen das
Königl. Großbrit. Hannoversche Kabinett-Ministerium gesandt Diese Pe-
tıt1ıonen VO  3 Juristen abgefaßt und ımmer wıieder die Bıtte

völlige Gleichstellung mi1t den Miıtgliedern der drei Hauptkonfessionen
OT Im Archiv befinden sich Aaus der eıit VO  a 18372 bıs 1864 sechs
solcher Petitionen der ostfriesischen Mennonıiten.
Aus den meıst wıederkehrenden Begründungen mögen die tolgenden auf=-
gezeigt werden:

Von den anderen christlichen Religionen unterscheiden sıch die Menno-
nıten durch die Bekenntnistaufe un: durch ihre Auffassung um Eıd

Die früher Aus moralischen Betrachtungen praktizierte Kriegsdienstver-
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WE1ISCTUNG 1ST der Überzeugung gewichen, daß, solange noch nıcht das
N: menschliche Geschlecht dem idealen Standpunkt der siıttlichen und
bürgerlichen Ausbildung fortgeschritten SC11H wırd das Eıntreten krieger1-
scher Umstände unvermeiıdlich 1ST Daher 1ST die Pflicht jeden, SC1IIL

Vaterland verteidigen
Inzwischen wurde das Staatsgrundgesetz rechtsgültig In dem [A01

hieß
Die Mitglieder der evangelischen und römisch katholischen Kırche genießen
gleiche bürgerliche un politische Rechte Staat Dem König gebührt
das Recht auch andere christliche Religionen anzuerkennen Ihre politischen
Rechte hängen jederzeit VO  3 besonderen (jesetz aAb Zur Öffentlichen
Religionsausübung 1STt ıne besondere Bewilligung des KÖön1gs erforderlich
Weiıl die Petitionen VO  $ 1832 un 1834 unbeantwortet blieben, wurde nach
Vorschlag des FEmdener Mennoniten Ysaac Brons dem Kabinetts-Mınısterium

März 1R ein Erinnerungsschreiben gesandt und der Antrag aut Gleich-
berechtigung wiederholt.
Am 1838 berichtete Ysaac Brons
Die I8l Kammer nahm den AÄAntrag auf Gleichstellung dıe Kammer
W 165 iıhn durch das Fehlen Stimme ab Offenbar hängt d1e Ablehnung
durch dle Kammer MIiIt der politischen Einstellung des Schreibers Z.U-

SaAMMECN, MMIt der CIN1ISC nıcht kontorm gehen Es IMUussen aAlso andere Wege
gesucht werden
X saac Brons War 185358 ZU Mitglied der Hannover Ständeversammlung
gewählt aber nıcht VO Öön1g bestätigt worden
1838 11 der Kön1g Emden besuchen Der Kiırchenrat Norden schlägt
VOT, yBl Deputatıon der Gemeinden mMi1t der bekannten Petition den
Könıg senden Ysaac Brons lehnte das aAb und schlug VOT, sıch nach Ab-
auf der Tollheiten geme1nt 1ST der Besuch des KOön1gs Kon-
terenz treffen
Diese Konterenz kam offenbar nıcht zustande
Am 18540 wandte sıch der Kirchenrat VO Norden die Ständever-
sammlung Aurich un bat um Unterstützung dem Bestreben, die völ-
lige politische un: bürgerliche Gleichstellung erlangen
An demselben Tag richtete auch der Kirchenrat VO  Z} eer die Stäiände-
versammlung 1 Aurich dieselbe Bıtte:
Stände wollen9 Nsere künftige Teilnahme Wahrnehmung der
Verfassungsrechte unserer TrOvınz genehmigen und Seiner Königlichen
Mayestat AL gnädıgen Bestätigung empfehlen, die Dars pro CLOTLO be-
trachtet werden MOSC
Dıie Ständeversammlung Aurich beschäftigte sıch 1840 m1t
diesem Antrag Im Protokall arüber heißt
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Man War sehr bald arüber einverstanden da die Mennonıiten, bevor S1e

nıcht als christliche Kirche anerkannt worden, Zur Provinziallandschaft nıcht
zugelassen werden könnten Man kennt aber keinen Grund SIC

nıcht als christliche Kirche anerkannt werden sollte Es wırd CEINSUUMMULS
beschlossen, dem Begleitschreiben Z den König bitten, die Men-
nNnONı1iıten als christliche Kırche anzuerkennen un diese Anerkennung be-
schleunigen, damıt S$1e allen bürgerlichen und politischen Rechten An-
teil haben Den Mennoniten wiırd anheimgestellt sıch Nn der Anerken-
NUuNng bald den Könıg wenden
Das Schreiben der Stände des Fürstentums Ostfriesland den König SINg
am 1840 ZUS Aurich aAb Im Archiv befindet sich kein Beleg dafür,
da{ die osttriesischen Mennoniıten 18540 dem Könıig 1Mai Petition ZU:  -
sandt haben
AÄAm 1846 empfahl der Senator Schwers den Mennonıiten, beim
Kabinett C1NENMN Antrag auf Anerkennung als Kırche und autf Anerkennung
sämtlicher polıtischer Rechte stellen. Das geschah dann auch
1846 VON Leer Aaus Namen aller Mennonıitengemeinden Ostfrieslands.
Darın hieß U,

Dıie Mennoniten leben SCEIT eLiwa 300 Jahren als ruhige Bürger un Chri-
sten MIt ıhren christlichen Miıtbürgern, sınd dem Landesherrn Unter-
tanentreue verbunden haben als solche iıhre Pflichten ertüllt und 2173 Wohl-
stand des Landes beigetragen S1e tinden keine Ursache, nach der ıhnen die
staatsbürgerlichen Rechte vorenthalten werden können
Darauf reagıerte 1846 das Mınısterium der geistlichen und Un
terrichts Angelegenheiten un: teilte Namen des KöÖönı1gs mM1
Den Mennoniten steht das Recht der öffentlichen Ausübung des (sottes-
dienstes un der Genuß der bürgerlichen Rechte bereits Es wiırd den
ostfriesischen Mennoniıten weiterhin die 1 der Verfügung VO 1822 Oorm-  ..
lich verliehene Befähigung ZUr Teilnahme dem städtischen Administra-
LLONSWeESsSeEN CINSCFa2UM ıne Berücksichtigung der vorgetragenen Wun-
sche wurde allerhöchsten Orts abgelehnt. Wahrlich ein entmutigendes Er-
gebnis der Bemühungen ı den etzten Jahren!
Im Januar 1857 nahm sich der Bürgermeıister Hantelmann 1ı Emden der
Mennoniten und publizierte als Beilage ZUur Ostfriesischen Zeitung
dem Thema “ Die ungste Deputiertenwahl der Stadt Emden
Konsul und Senator Brons wurde ZU Deputierten der 3l Kammer der
allgemeinen Ständeversammlung gewählt Es sind Bedenken aufgekommen,
ob C1inNn Mennonıiıt die PaSSıVe Qualifikation dazu besitzt und ob PARE
Jassung nıcht auf Beanstandungen stoßen wırd
Alsdann untersuchte der Jurist tünf Paragraphen, bzw Artikeln un:
Verordnungen die rechtlichen Grundlagen der Mennonıitengemeinden un



kommt dem Schluß Die Mennoniten sind 1Ne VO Staat anerkannte
christliche Kiırche ber auch sich WIC siıch noch ZCE1ISCN wiıird
Am 1863 eröffnete das Königl Hannov Kultusministeriıum der Men-
nonıtengemeinde Norden auf ıhr Gesuch Verleihung des Rechts JurL1-
stischer Persönlichkeit
Den Ostfriesland bestehenden Mennonitengemeinden 1ST ausdrücklich das

Eben-echt Ööffentlicher Ausübung der Gottesdienste zuerkannt worden
haben diese Gemeinden nach 219 ff Teıl I1 Tıt 14 des Allgemeinen

Preufßischen Landrechts das Recht, Grundstücke und Gerechtigkeiten, die
der Kirche gehören, veräußern Darum gehören diese Gemeinden

Sınne des Landrechts nach 'Teil 11 Jit 11 den NC Staate
ausdrücklich aufgenommenen Kirchengesellschaften, besitzen ohne We1-

dıe Rechte privilegierter Korporatıionen.
Damıt Wr eigentlich alles klar ber leider ı siıch das Kultusministeriıum
N  u WI1IEeC der Bürgermeıister Hantelmann.
Das auch CINISC Mennoniten erkannt haben denn 1864
wurde nach Beratungen der dreı Gemeinden schon wieder 2821= Petition
die Ständeversammlung nach Hannover esandt Nachdem diıe bekannten
Gründe aufgezeigt und auf dıe vielen Petitionen dazu hingewiesen worden
WAdl, hieß
Die Ständeversammlung wiırd darum Mitwirkung gebeten daß

die Mennoniıten die volle Gleichberechtigung besitzen,
die Mennonıiten als Miıtglieder Königreich anerkannten christ-

lıchen Kiırche gelten
Eıne Parallel Petition mM1 der gleichen Bıtte wurde das Königliche 36
Samıt Mınısterium 111 Hannover gesandt
Auch Landrat Schwers verwandte sıch 11 864 für die Mennoniten
VOrFr der Provinzıial Versammlungz? Aurich Im Protokaoll heißt
Landrat Schwers stellt den Antrag, den König die Bıtte richten, die
Mennonitengemeinden als ausdrücklich aufgenommene Kirchengesellschaft

erklären und iıhren Mitgliedern d1e vollen bürgerlichen und politischen
Rechte auszusprechen Dabei führte us 18548 erhielten die Mennoniten
diese Rechte, 1855 büßten Ss1e diese wieder C1iM Die Mennonıiten erfreuen
sich allgemeiner Achtung, leben Se1it Jahrhunderten Frieden und Eın-
tracht, sınd durch Betriebsamkeit und Ordnung Zur Wohlhabenheit,
Reichtum gelangt, erufen sich ıhrem Glauben ganz auf die Bibel
Der Antrag wurde VO  3 Pastor, Landrat; Bürgermeister
und Graten unterstuützt und EINSUUMMULS ANSCHOMMECN.
ber Eerst 1866 S1055 das Schreiben des Ostfriesischen Landrats-
kollegiums an das Königliche Mınısterium des Innern In ıhm wurden die
ostfriesischen Mennoniten A  as  ber den 8l  n lee gelobt, Al hre Vor-



zuge, besonders ihre ıberale Haltung den Mitgliedern der anderen christ-
lıchen Religionen gegenüber, erwähnt. Zum Schlufß hieß
Im olk 1st die Meınung festverwurzelt, daß die geringen Abweichungen
1ın den konftessionellen Lehren keinen Anlaß der geringsten Trennung in
bürgerlicher und politischer Beziehung geben.
Hannover aber hatte andere Sorgen. iıne Antwort auf dies Schreiben kam
nıcht mehr:; denn inzwischen wurde AaUuUS dem Königreich ıne preußische
Provınz.
Die ostfriesischen Mennoniıiten hatten sıch alsbald mit der „Kabinettsorder
VO 16 1830 betreffend die Regelung der Miılıtärpflicht der Menno-
nıten“ auseinanderzusetzen. Darın hıel R

Wer dıe Verpflichtung für sıch und seiıne Nachkommen übernahm, wiırd
mMıt allen christlichen Untertanen völlig gleich behandelt

Wer die Verpilichtung verweıgert,
ol 3°% se1nes Einkommens die Staatskasse entrichten,

b) wırd VO  e} der Befugnis, Grundstücke erwerben, ausgeschlossen,
oll ZUuUr Anstellung 1im Staatsdıienst unfähig se1nN.
Diejenigen, die sıch ZUur Verpflichtung nıcht erklärt haben, werden Mmi1t

den Verweıigerern gleich behandelt
Allerdings konnten sıch die Nachkommen sowohl der Verpflichtenden wıe
auch der Verweıigerer anders entscheiden, hatten aber dann die Auflagen w1e
1n erfüllen. Dann gab noch Zzwel mehrdeutige Abschnitte

Dıie Quäker un SOSENANNTE Separatısten werden wıe die Mennonıiten
behandelt

Dıie Ansıedlung oder Aufnahme Mitglieder beider Sekten 1St nıcht
erlaubt.
Die Gemeinde Emden hatte schon B 1867 sıch ÜE Erfülhéng der
Militärpflicht offiziell erklärt. Am 1867 trafen sıch Kirchenräte Aus

Emden, Leer un Norden, über die Kabinettsorder VO 1830
beraten. Dabei erklärte Konsul Brons:
Dem Reichstag lıegt ine Petition des Pastor Harder Neuwied VOTL, in
der die Autfhebung der Beschränkung und Ausnahmestellung für s<ämtliche
Mennonıiten in Preußen beantragt wird.
Schließlich ein1igte INa  3 sıch darauf, die Sache noch kurze eıit aut sıch be-
ruhen lassen, bis der Beschluß des Reichstages vorliegt.
Grundsätzlich un damıt auch praktisch War der eıit das Prinzıp der
Wehrlosigkeit VO  e} den ostfriesischen Mennoniten fallengelassen worden.
Das wiıird noch einmal iın den folgenden WEe1 Brietfen deutlich.
Am 1867 schrieb Pastor Roosen AUuUSs Hamburg an den Kirchen-
Patr und führte 166 A. Aaus



urch Beschlufß des-Norddeutschen Reichstages 1St den Gemeinden die Be-
freiung VO der Wehrpflicht worden. Der König VO Preußen
nahm als Bundes-Oberhaupt den Reichstagsbeschlufß Er wırd
1868 rechtskräftig. Dıie Altesten-Versammlung der W eSt- un ostpreußi-
schen Mennoniten sandten den König ine Deputatıion, die ıhm ıne
Petition übergaben, nach der dıe bisherige Befreiung VO  a der Wehrpflicht
wiederhergestellt werden sollte.
Dıie Stimmberechtigten ın Hamburg berieten darautfhıin, ob S1e sich nıicht mMit
den nordwestdeutschen Mennoniten über das Prinzıp der Wehrlosigkeit be-

sollten. Dann könne man yemeınsam die Petition der ÖOst- und West-
preußen unterstutzen
Darauf antwortete Pastor Leendertz 1867 un führte 3 O AUS!
Im Königreıich Hannover wurden die Mennoniten ‘bekanntlich nicht VO

Militärdienst freigestellt. Seit mehr als fünfzig Jahren konnte 1n Ostfries-
and also keine Rede davon se1n, ob die Mennoniten die Militärpflicht
übernehmen oder verweıgern sollten. Der Grundsatz der Wehrlosigkeit 1St
in Ostfrieslan und 1n den enachbarten Niederlanden ormell und aktisch
aufgegeben. Als Ostfrieslan. preußisch wurde, dachte nıemand daran,
das echt der Wehrlosigkeit für sich beanspruchen. Die Jungen Leute
bewarben sıch w 1e€e alle anderen ZU Dienst als Einjährige. Eiınzelne traten
als Mılitär 17 Von einer Unterstützung der W est- und Ostpreußen konnte
also keine Rede se1n.
Noch einmal muften sich die Gemeinden MmMIt dem Prinzıp der Wehrlosig-
keit auseinandersetzen. Nach eıiner Königlichen Verordnung sollten nämli;ch
die VOT 1848 geborenen Mennoniıten nıcht 1n die Stammrolle aufgenommen
werden. War daraus ıne siıch anbahnende Freistellung VO Militärdienst
abzuleiten? Das wollte INnan auf keinen Fall un wünschte sich ine offi-
zielle Interpretation dieser Verordnung.
Das Archiv enthält keine Stücke, die über die Fortsetzung und Auflösung
dieser rage Auf jeden Fall WAar das Prinzıp der Wehr-
losigkeit aufgegeben.
Ob sıch Mennoniten Krıeg VO  w} 1566 beteiligten, arüber oibt das Archiv
keine Auskunftft, auch das Sterbeprotokoll vermeldet nıchts davon. Nach
der Erinnerungstafel 1in der Mennoniten-Kirche eer beteiligten sıch 1R
dem siegreichen Verteidigungs-Kampfe Frankreich ın O18715
eın Sec Leutenant, eın Vice-Wachtmeister und ein Geftreiter. „Gott schütze
s1e, Ihm se1l die Ehre“ steht darunter.
Die staatliche Anerkennung der Mennonıtengemeinden als christliche Kirche
War aber immer noch nıcht gegeben. Das erfuhr der um die Geschichte der
OE sechen Mennoniten verdiente Pastor Dr theol Müller Aaus Emden Er
War Z ersten ale 897/98 bei einem Diensteinkommen VO  3 3500 ark



FUÜLT. Staatseinkommensteuer MIt 195 ark un: ZUuUr Gemeindeeinkommen-
SsSteuer mMiıt ark veranlagt worden. Dagegen klagte beim Bezirks-
ausschufß un: dann beim Oberverwaltungsgericht den Magıstrat VO  e

Emden un: stutzte sıch autf die bisher gewährte Steuerfreiheit, dıe ıhm als
Geistlicher einer VO Staat ausdrücklich aufgenommenen Kirchengesellschaft
zustand.
Das Oberverwaltungsgericht w1es 1899 die Klage kostenpflichtig
aAb und entkräftete in der Urteilsbegründung die juristischen Grundlagen
des Klägers. Danach Wr der Kläger kein Staatsbediensteter 1m Sınne des

der Verordnung VO 1867 Außerdem die Mennoniten-
vemeinden keiner eıt Staat ausdrücklich als christliche Kırche -
erkannt worden. Jle Paragraphen, die die Juristen 1in den Petitionen VO  e

18397 bıs 1864 für die Mennoniten DOS1tLV auslegten, wurden für den Kläger
negatıv bewertet. Eıne ZEeW1sse Schwierigkeit bereitete dabei das Schreiben
des Kultus-Ministeriums VO 1863 ber die Rıchter hatten auch hier
eın Argument un: Sagten:
Ls liegt hier kein konstitutiver Akt VOTIL, weıl die Begründung unzutreffend
seın würde.
Pastor Dr Müller mußte tortan Steuern zahlen. Für die Mennoniıitengemeıin-
den gab Aaus diesem Urteil offenbar keine Folgerungen.
Dieser Prozefß wäre vermieden worden, WEn die osttriesischen Mennoniten
das „Gesetz V OIl 1874 betreftend die Verhältnisse der Mennoniten“
beachtet hätten. Darın hıefß
Mennonıtengemeinden können durch gemeinschaftliche Verfügung der 1n1-
Ster der Justiz, des Innern und der geistlichen Angelegenheiten Korporatıions-
recht erhalten.
Der Antrag wurde dann auch den Satzungen der Mennoniten-
gemeinde 1n eer gestellt, und die Gemeinde erhielt 1908 das
Korporationsrecht, Wr also VON der eıt i1ne „Körperschaft des öffent-
lichen Rechts“ ber welche ühe kostete C5, sich VO 1822 bıs 1866
durch den Paragraphenwald hindurchzuwühlen und dann noch ohne
Erfolg!
Dıiese Darstellung 1St eın Kurzfassung der unveröttfentlichten Arbeıt, die
alle 136 Archivstücke dem Thema berücksichtigt.
Leer, 1im August 1980
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